KAUFVERTRAG

über ein Gebraucht-KFZ


abgeschlossen zwischen 

Verkäufer:

Adresse:

In der Folge kurz Verkäufer genannt:

und

Käufer:

Adresse:

In der Folge kurz Käufer genannt.

1. Kaufgegenstand 

Der Verkäufer verkauf dem Käufer das in seinem Eigentum stehende Kraftfahrzeug Marke:

Type/Modell:

Fahrgestellnummer:

Motornummer:

Jahr der Erstzulassung in Österreich:

Anzahl der Vorbesitzer:

Kilometerstand bei Übergabe:

letztes amtliches Kennzeichen:

letztes Gutachten gemäß § 57a KFG ("Pickerl"):

abgemeldet am; 

mit folgendem Zubehör: 

2. Gewährleistung 

Der Käufer hat das Fahrzeug besichtigt und eine Probefahrt durchgeführt. Das KFZ ist nach seinem Zustand jedenfalls betriebs- und zulassungsfähig und wird verkauft wie besichtigt. Der Verkäufer versichert, daß 

a. das Fahrzeug keine Unfallschäden hatte und ihm verborgene Mängel nicht bekannt sind, 

b. der angegebene Kilometerstand nach seinem besten Wissen zutreffend ist, das Fahrzeug frei von Rechten Dritter ist. 

Der Verkäufer kann sich gegebenenfalls von der Pflicht zur Gewährung einer angemessenen Preisminderung dadurch befreien, daß er innerhalb angemessener Frist in einer für den Käufer zumutbaren Weise eine Verbesserung bewirkt oder das Fehlende nachträgt. 

3. Kaufpreis 

Der Kaufpreis beträgt inklusive Steuern

EURO:

Der Kaufpreis ist bei Auslieferung zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat bar zu erfolgen. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten Verzugszinsen in der Höhe von 3 % über dem Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank als vereinbart. 

4. Übereignung 

Das Fahrzeug wird nach Vollzahlung übergeben, wobei die Vertragspartner übereinstimmen, daß das Eigentum auf Käufer übergehen soll. Wird das Fahrzeug verspätet übernommen, ist der Verkäufer berechtigt, eine angemessene Standgebühr zu verrechnen; er haftet bei Verzug des Käufers für Schäden am Fahrzeug nur bei grobem Verschulden. 

5. Dokumente 

Der Käufer bestätigt, daß er Typenschein Zulassungsgenehmigung und Gutachten gemäß § 57a KFG erhalten hat. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Für den Fall, daß das Fahrzeug vor vollständiger Bezahlung des Kaufpreises an den Käufer ausgefolgt wird, bleibt es bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Kaufpreises samt Nebenspesen im Eigentum des Verkäufers.

7. Rücktritt
Erfüllt ein Vertragspartner den Vertrag nicht oder kommt er in Verzug, ist der andere Teil berechtigt unter Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Bei einem unbegründeten Rücktritt durch den Käufer ist der Verkäufer berechtigt, 4 % des Kaufpreises als Stornogebühr zu verlangen. 

8. Allgemeine Bestimmungen 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

Für den Fall von Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder über das Bestehen dieses Vertrages gilt österreichisches Recht. 

________________________, am 1. 8.2001 


_____________________________

_____________________________
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